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RS OGH 1992/2/25 4Ob114/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

DSG §3 Z9

Rechtssatz

Die Verwendung von Daten für ein anderes Aufgabengebiet des Auftraggebers soll nicht nur für den ö3entlichen

Bereich des DSG (zweiter Abschnitt: §§ 6 bis 16) Geltung haben; nunmehr kommt dem "Aufgabengebiet auch im

privaten Bereich so weit Bedeutung zu, als von einem Rechtsträger unterschiedliche Tätigkeitsbereiche besorgt werden

(zB Buchclub/Versicherungsgeschäft). In jedem Fall sollen die Betro3enen bei der Ermittlung davon ausgehen können,

daß die Daten nur für einen bestimmten Tätigkeitsbereich des Rechtsträgers Verwendung finden.
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